




MINISTERIUM FÜR SOZIALES, 
ARBEIT, GESUNDHEIT .. 
UND DEMOGRAFIE .. 

Djese Unb~friedigende Situation hat chronisch kranke Patientitmen tmd Patienten Ver:-· 

anlasst, im EinzellaU mit behördlicher Genehmigung des Bundesinstituts für Arzneimif.: 

tel und Medizinprodukte (BfArM) Cannabis in Eigenregie irn häuslichen Umfeld anzu.: 

bauen urid ziJ konsumieren. 

Diese Option wird von .der Landesregierung kritisch gesehen, da die Genehmigungs:.. 
' - ' - ' ' 

··. wegewenig transparent sind, die öiJ'alität und Kontrolle der eingesetzten Präparate 

nicht g~si~hert sind und Gefahren eines missbräuenliehen Einsatzes irn Drogenmilieu 

bestehen. Es darf. keine Frage des Geldbeutels sein, dass. schwerkranke Patientinnen 

. und Patienten hochwirksame Cannabis-Präparate in bestmöglicher Qualität erhalten 

können. . . ~ . . 
'· , . 

' ·. . 
,·, • ••• • ' c •• • 

Deshalb begrOßt und unter~tützt die Lande$regierung die Umsetzung der ursprüngli-

. chen Ankündigung des BundesgesundheitsministersvomJanuar 2015,~die Bedingun­

gen und Einsatzmöglichkeiten vohCannabis bei schwerkranken Patientinnen und .Pati- ·. 

enten indikations- Und altersgerecht irr, Jahr 2016 gesetzlich zuregeln. Dadurch wird 

ein~ sinnvolle Forderung au~ d~r Palliati~medizin und von Patientenverbänden sachge­

recht umgesetzt. 

Das vorliegende Cannabisgesetz.schafft endlich Rechtssiche~heit für leidende, schwer 

erkrankte Patientinnen u.nd Patientenund damit wird auch die Kostenübernahme durch 

. die Kra11kenkassen bundeseinheitlich geregelt. Entsprechend entfallen zukünftig Ein-. 

zelfallbetrachtungen ~nd patientenindividuelle Genehn1igungen. 

Sinnvoll istaus Sicht der Landesregierung mit Blick aufdie unt:ureiche'nde und teilweise. 

~idersprüchliche Studienla~e mifMedizinalhanf, GKV"' Pa~ientinnen Lind ..:Patienten auf 

freiwilligerBasiszur wissenschaftlichen Evaluation dieser. Therapieform in eine Begleit-

·. torschung bis Ende des Jahres 2018 aufzUnehmen, Dadurch wird die Datenbasis zur 

.. Ar1wendung von Medizinalhanf deutlichverbessertund die Erarbeitung von belastbaren 

Kriterien und Indikationen des Einsatzes von Cannabis erleichtert. . . 
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Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR SOZIALES, 
ARBEIT; GESUNDHEIT 
UNDDEMOGRAFIE · 

Nach dem parteiübergreifenden Konsens im parlamentarischen Verfahren hofft die Lcm­

. desregierungauf ein ze.itnahes lnkrafttreten des Gesetzes im März 2017. 

Mit freundlichenGrüßen 

/J?/]/Y~ 
Sabine Bätzing-Lichtenthäler 
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